
 

Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 24.04.2004 i. d. F. d. Beschlüsse vom 28.10.2018 
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Bayerische Landesärztekammer – Mühlbaurstraße 16 – 81677 München – Tel.: 089 4147-0 

 

Dokumentationsbogen / Logbuch 
 

Dokumentation der Weiterbildung gemäß Weiterbildungsordnung (WBO) 
 

über die Facharztweiterbildung 
 

24.1 Klinische Pharmakologie 
(zur WBO vom 24.04.2004 i. d. F. d. Beschlüsse vom 28.10.2018, gültig ab 01.05.2019) 

 
 
Angaben zur Person 
 
 

Name/Vorname (Rufname bitte unterstreichen) 
 

         
Geb.-Datum    Geburtsort/ggf. Land 

 
Akademische Grade: Dr. 
med. 

 Sonstige:  

 
Ausländische Grade:   welche:  

 
Ärztliche Prüfung:         (Zahnärztliches Staatsexamen) 

(nur bei MKG-Chirurgie) 
        

 Datum Datum 
Approbation als Arzt 
bzw. Berufserlaubnis: 

        

 Datum 
 
Sofern Sie Ihren Antrag auf Anerkennung einer Facharzt- bzw. Schwerpunktbezeich-
nung bei der Bayerischen Landesärztekammer stellen, ist eine Auflistung Ihres Weiter-
bildungsganges im Dokumentationsbogen/Logbuch nicht erforderlich, da im Rahmen 
der Antragstellung der Weiterbildungsgang detailliert aufgeführt werden muss. 
 
Weiterbildungsgang 
 
Aufstellung der ärztlichen Tätigkeiten seit der Approbation / § 10 BÄO in zeitlicher Reihenfolge: 

Nr. von bis 
Weiterbildungsstätte 

Hochschulen, Krankenhausabt., Institute, etc. 

(Ort, Name) 
Weiterbilder 

Gebiet/Schwerpunkt/ 
Zusatz-Weiterbildung 

Zeit in 
Monaten 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

(Ggf. mit Beiblatt ergänzen. Unterbrechungen und Teilzeitgenehmigungen vermerken.)
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Die Seiten des Logbuches sollen ausgefüllt  
 

und handschriftlich unterschrieben  
 

bei der zuständigen Ärztekammer  
 

bei Antragstellung zur Zulassung zur  
 

Prüfung eingereicht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bayerische Landesärztekammer 
Mühlbaurstraße 16 
81677 München 
 
Die Kontaktdaten der Landesärztekammer befinden sich auf der Internetseite: 
www.blaek.de 
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Allgemeine Inhalte der Weiterbildung für die Abschnitte B und C 
gemäß § 4 Abs. 3 der Weiterbildungsordnung 

unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Aus-
prägungen beinhaltet die Weiterbildung auch den 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertig-

keiten in 

Erworben während der Gesamtdauer der Weiterbil-
dung: 

 
Datum, Stempel und Unterschrift des/der Weiterbil-

dungsbefugten 

ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen Grund-
lagen ärztlichen Handelns 

 

der ärztlichen Begutachtung  

den Maßnahmen der Qualitätssicherung und des Qua-
litätsmanagements einschließlich des Fehler- und Risi-
komanagements 

 

der ärztlichen Gesprächsführung einschließlich der Be-
ratung von Angehörigen 

 

psychosomatischen Grundlagen  

der interdisziplinären Zusammenarbeit  

der Ätiologie, Pathophysiologie und Pathogenese von 
Krankheiten 

 

der Aufklärung und der Befunddokumentation  

labortechnisch gestützten Nachweisverfahren mit visu-
eller oder apparativer Auswertung (Basislabor) 

 

medizinischen Notfallsituationen  

den Grundlagen der Pharmakotherapie einschließlich 
der Wechselwirkungen der Arzneimittel und des Arz-
neimittelmissbrauchs 

 

der Durchführung von Impfungen  

der allgemeinen Schmerztherapie  

der interdisziplinären Indikationsstellung zur weiterfüh-
renden Diagnostik einschließlich der Differentialindika-
tion und Interpretation radiologischer Befunde im Zu-
sammenhang mit gebietsbezogenen Fragestellungen 

 

der Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden  

Beurteilung von Besonderheiten der Erkrankungen 
und Einschränkungen im Alter 

 

den psychosozialen, umweltbedingten und interkultu-
rellen Einflüssen auf die Gesundheit 

 

gesundheitsökonomischen Auswirkungen ärztlichen 
Handelns 
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den Strukturen des Gesundheitswesens  
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Weiterbildungsinhalte der Basisweiterbildung aus dem Gebiet 24. Pharmakologie 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertig-
keiten in 

Erworben während der Gesamtdauer der Weiterbil-
dung: 

 
Datum, Stempel und Unterschrift des/der Weiterbil-

dungsbefugten 

den pharmakologischen, toxikologischen, klinischen 
und experimentellen Grundlagen bei der Erforschung, 
Entwicklung und Anwendung von Arzneimitteln 

 

der Erkennung unerwünschter Arzneimittelwirkungen 
einschließlich des Arzneimittelrechts und dem Melde-
system 

 

der Risikobewertung einschließlich Risikomanagement 
und -kommunikation bei der Verwendung von Wirk- 
und Schadstoffen 

 

der Beratung und Unterstützung der in der Vorsorge 
und Behandlung tätigen Ärzte in Fragen der therapeu-
tischen und diagnostischen Anwendung von Arzneimit-
teln und der klinischen Toxikologie 

 

der Biometrie/Biomathematik, Arzneimittel-Epidemiolo-
gie und -Anwendungsforschung 

 

der Pharmako- und Toxikokinetik sowie -dynamik rele-
vanter Wirk- und Schadstoffe 

 

den Grundlagen der biochemischen, chemischen, im-
munologischen, mikrobiologischen, molekular-biologi-
schen, physikalischen und physiologischen Arbeits- 
und Nachweismethoden 

 

den Grundlagen der tierexperimentellen Forschungs-
technik zur Wirkungsanalyse von Arzneimitteln und 
Giften einschließlich der tierexperimentellen Erzeu-
gung von Krankheitszuständen zur Wirkungsanalyse 
von Arzneimitteln und für die Prüfung von Arzneimit-
teln 

 

der Erkennung und Behandlung akuter Notfälle und 
Vergiftungen einschließlich lebensrettender Maßnah-
men zur Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen und 
Wiederbelebung 
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Weiterbildungsinhalte aus der Facharztkompetenz 24.1 Klinische Pharmakologie 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertig-
keiten in 

Erworben während der Gesamtdauer der Weiterbil-
dung: 

 
Datum, Stempel und Unterschrift des/der Weiterbil-

dungsbefugten 

den ethischen und rechtlichen Grundlagen für klinische 
Arzneimittelprüfungen am Menschen 

 

den Grundlagen der klinischen Pharmakologie sowie 
biometrischer Methoden, der Meldesysteme und der 
unterschiedlichen Formen von Studien 

 

der Wirkungsanalyse von Arzneimitteln am Menschen 
einschließlich der klinischen Prüfphasen 

 

der Erprobung neuer Arzneimittel am Menschen und 
den hierzu erforderlichen Untersuchungen in den Pha-
sen I bis IV einschließlich der Erstellung von Prüfplä-
nen 

 

der Bewertung von Arzneimitteln in Zusammenarbeit 
mit dem behandelnden Arzt oder dem Prüfarzt 

 

der Beratung in arzneimitteltherapeutischen Fragen 
und bei Vergiftungen 

 

der Planung multizentrischer Langzeitprüfungen sowie 
klinischer Untersuchungsverfahren und Bewertungskri-
terien für die Wirksamkeitsprüfung 

 

der Arzneimittelbestimmungen in Körperflüssigkeiten 
und deren Bewertung 

 

der Zulassung von Arzneimitteln  

der Arzneimittelsicherheit und der Nutzen-Risiko-Be-
wertung 

 

der Anwendung der Good Clinical and Laboratory 
Practice (GCP, GLP)-Leitlinien in klinischen Prüfungen 

 

der pharmazeutischen, präklinischen und klinischen 
Entwicklung neuer Substanzen 

 

der Evaluation von Therapieverfahren und For-
schungsberichten 

 

der Erstellung, Beurteilung und Implementierung von 
Therapieleitlinien 
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Weiterbildungsinhalte aus der Facharztkompetenz 24.1 Klinische Pharmakologie 

Untersuchungs- und Behandlungs-
verfahren: 

Richt-
zahl 

Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WBO: 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten erworben/ 

erreichte Richtzahl je Weiterbildungsjahr 
 

Datum, Stempel und Unterschrift des/der Weiterbil-
dungsbefugten 

Datum Datum Datum Datum Datum Datum 

      

Teilnahme an klinischer Erprobung, Pla-
nung und Durchführung von kontrollier-
ten klinischen Prüfungen von Arzneimit-
teln an Menschen in den Phasen I – IV 

       

- Phase I – III 100       

- Phase IV 300       

pharmakokinetische Untersuchungen 
am Menschen einschließlich biologi-
scher Verfügbarkeit, Metabolismus, Aus-
scheidung und pharmakokinetische In-
teraktionsstudien 

10       

Beurteilung von Dosis-/Konzentrations-
Wirkungsbeziehungen 

25       

Beurteilung von Meldungen zur Arznei-
mittelsicherheit einschließlich Nutzen-Ri-
siko-Abschätzung 

100       

Therapeutisches Drug Monitoring, phar-
makogenetische Analysen 

100       

Datum, Stempel und Unterschrift 
des/der Weiterbildungsbefugten 
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Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten: 
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Dokumentation der jährlichen Gespräche gemäß § 8 Abs. 3 der Weiterbildungsordnung  

 
Zeitraum des Weiterbildungsabschnittes (Datum von / bis): 
_________________________________________________ 
 
Gesprächsinhalt (bisheriger Verlauf der Weiterbildung, künftige Ziele): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum des Gesprächs: Unterschrift des/der Weiterbildungsbefugten: Unterschrift des/der Weiterzubildenden: 
 
 
___________________ ____________________________________ _________________________________ 

 
Zeitraum des Weiterbildungsabschnittes (Datum von / bis): 
_________________________________________________ 
 
Gesprächsinhalt (bisheriger Verlauf der Weiterbildung, künftige Ziele): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum des Gesprächs: Unterschrift des/der Weiterbildungsbefugten: Unterschrift des/der Weiterzubildenden: 
 
 
___________________ ____________________________________ _________________________________ 

 
Zeitraum des Weiterbildungsabschnittes (Datum von / bis): 
_________________________________________________ 
 
Gesprächsinhalt (bisheriger Verlauf der Weiterbildung, künftige Ziele): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum des Gesprächs: Unterschrift des/der Weiterbildungsbefugten: Unterschrift des/der Weiterzubildenden: 
 
 
___________________ ____________________________________ _________________________________ 
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Dokumentation der jährlichen Gespräche gemäß § 8 Abs. 3 der Weiterbildungsordnung  

 
Zeitraum des Weiterbildungsabschnittes (Datum von / bis): 
_________________________________________________ 
 
Gesprächsinhalt (bisheriger Verlauf der Weiterbildung, künftige Ziele): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum des Gesprächs: Unterschrift des/der Weiterbildungsbefugten: Unterschrift des/der Weiterzubildenden: 
 
 
___________________ ____________________________________ _________________________________ 

 
Zeitraum des Weiterbildungsabschnittes (Datum von / 
bis):__________________________________________________ 
 
Gesprächsinhalt (bisheriger Verlauf der Weiterbildung, künftige Ziele): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum des Gesprächs: Unterschrift des/der Weiterbildungsbefugten: Unterschrift des/der Weiterzubildenden: 
 
 
___________________ ____________________________________ _________________________________ 

 
Zeitraum des Weiterbildungsabschnittes (Datum von / 
bis):__________________________________________________ 
 
Gesprächsinhalt (bisheriger Verlauf der Weiterbildung, künftige Ziele): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum des Gesprächs: Unterschrift des/der Weiterbildungsbefugten: Unterschrift des/der Weiterzubildenden: 
 
 
___________________ ____________________________________ _________________________________ 
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ANHANG 
Auszug aus Abschnitt A – Paragraphenteil – der Weiterbildungsordnung 

§ 2 a Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Weiterbildungsordnung werden folgende Begriffe definiert: 
 
(1) Kompetenz stellt die Teilmenge der Inhalte eines Gebietes dar, die Gegenstand der 

Weiterbildung zum Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in einer Fach-
arzt-, Schwerpunkt- oder Zusatz-Weiterbildung sind und durch Prüfung nachgewiesen 
werden. 
 

(2) Die Basisweiterbildung umfasst definierte gemeinsame Inhalte von verschiedenen 
Facharztweiterbildungen innerhalb eines Gebietes, welche zu Beginn einer Facharztwei-
terbildung vermittelt werden sollen. 

 
(3) Fallseminar ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit konzeptionell vorgesehener Beteili-

gung jedes einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten 
anhand von vorgestellten Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und Fähigkei-
ten sowie das dazugehörige Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 

 
(4) Der stationäre Bereich umfasst Einrichtungen, in denen Patienten aufgenommen 

und/oder Tag und Nacht durchgängig ärztlich betreut werden; hierzu gehören insbeson-
dere Krankenhausabteilungen, Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen. 

 
(5) Zum ambulanten Bereich gehören insbesondere ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, 

Tageskliniken, poliklinische Ambulanzen und Medizinische Versorgungszentren. 
 

(6) Unter Notfallaufnahme wird die Funktionseinheit eines Akutkrankenhauses verstanden, 
in welcher Patienten zur Erkennung bedrohlicher Krankheitszustände einer Erstuntersu-
chung bzw. Erstbehandlung unterzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren 
medizinischen Versorgung festzustellen. 

 
(7) Als Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung gelten Allgemeinmedizin, Anäs-

thesiologie, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere Medizin, 
Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurologie, Physikalische und Rehabilitative 
Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychothera-
pie, Strahlentherapie, Urologie. 

 
(8) Abzuleistende Weiterbildungszeiten sind Weiterbildungszeiten, die unter Anleitung ei-

nes Arztes zu absolvieren sind, der in der angestrebten Facharzt-, Schwerpunkt- oder 
Zusatz-Weiterbildung zur Weiterbildung befugt ist. 

 
(9) Anrechnungsfähige Weiterbildungszeiten sind Weiterbildungszeiten, die unter Anlei-

tung eines zur Weiterbildung befugten Arztes absolviert werden. 
 

(10) In dieser Weiterbildungsordnung wird die Berufsbezeichnung „Arzt“ („Ärzte“) einheitlich 
und neutral für Ärztinnen und Ärzte verwendet. 

 
Hinweis:  
Die Angabe „BK“ (Basiskenntnisse) in der Spalte „Richtzahl“ bedeutet, dass der Er-
werb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten gefordert ist, ohne dass hierfür 
eine festgelegte Mindestzahl nachgewiesen werden muss. 
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